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293/2007 RUNDSCHREIBEN 

Ergeht an: 
1. alle Landesärztekammern mit dem Ersuchen um Weiterleitung an Präsident, 
 Kammeramtsdirektor und Steuerreferat 
2. den Obmann und seine/n Stellvertreter/in der Bundeskurie angestellte Ärzte 
3. den Obmann und seine Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte 
4. den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und 
 approbierte Ärzte 
5. den Obmann und seinen Stellvertreter der Bundessektion Fachärzte sowie 
 die drei Bundessprecher 
6. die Obfrau der Bundessektion Turnusärzte 
7. den Obmann der Bundesfachgruppe Radiologie   Wien, 7.12.2007 
           HR Dr.E/g. 
 
 
 
Betrifft: Besteuerung der Bestattungsbeihilfe und Hinterbliebenenunterstützung 
 (§§ 98 (1) und 104 ÄrzteG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das Bundesministerium für Finanzen hat mit Schreiben vom 4. 12. 2007 (s. Beilage) die 
Anfrage der Österreichischen Ärztekammer vom 30. 8. 2007 beantwortet. Ab 1. 1. 2008 sind 
die Hinterbliebenenunterstützungen und Bestattungsbeihilfen der Wohlfahrtsfonds der 
Landesärztekammern immer selbstständige Einkünfte gemäß § 22 Z 4 und § 32 Z 2 EStG 
1988, d.h., vom Empfänger einkommensteuerlich zu erklären. Damit ist die von uns 
gewünschte Einheitlichkeit der Vorgangsweise hergestellt. 
 
Wichtig ist die Feststellung des Bundesministeriums für Finanzen, das es für Lohnzahlungs-
zeiträume bis 1. 1. 2008 zu keiner Beanstandung kommen wird. Der Vollständigkeit halber 
weisen wir darauf hin, dass u.E. für die Ärztekammern keine Meldepflicht nach § 109a EStG 
bzw. der Verordnung II 2001/417 besteht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Präs. Dr. Artur Wechselberger e.h.  MR Dr. Walter Dorner 
Leiter des Steuerreferates  Präsident 

 

Beilage w.e. 






